
 
 

 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

- einerseits - 

 

 

 

und 

 

 

 

der GKV-Spitzenverband 

(Spitzenverband Bund der Krankenkassen), K.d.ö.R., Berlin 

 

- andererseits - 

 

 

 

vereinbaren Folgendes: 

 

 

  



Artikel 1 

12. Änderung der Vereinbarung über ärztliche Leistungen und deren Vergütung 
im Zusammenhang mit vorläufig zur Erprobung in das Verzeichnis nach  

§ 139e Absatz 1 SGB V aufgenommenen digitalen Gesundheitsanwendungen 
gemäß § 87 Absatz 5c Satz 2 SGB V in der vertragsärztlichen Versorgung 

(Anlage 34 BMV-Ä) 

 

1. Anhang 1 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Abschnitt 1.1 Satz 1 werden in der Aufzählung zwei neue Punkte „Oviva Di-

rekt Bluthochdruck“ und „INKA“ angefügt.  

 

b) In Abschnitt 1.2 wird die Auflistung der Arztgruppen wie folgt gefasst:  

„• Fachärzte für Allgemeinmedizin, 

• Fachärzte für Innere und Allgemeinmedizin, 

• Praktische Ärzte, 

• Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, 

• Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunktbezeichnung, die gegen-

über dem Zulassungsausschuss ihre Teilnahme an der hausärztlichen 

Versorgung gemäß § 73 Abs. 1a SGB V erklärt haben, 

• Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, 

• Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie, 

• Fachärzte für Orthopädie, 

• Fachärzte für Chirurgie, 

• Fachärzte für Kinderchirurgie, 

• Fachärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin,  

• Ärzte mit einer Genehmigung der zuständigen Kassenärztlichen Vereini-

gung gemäß Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeuti-

schen Versorgung chronisch schmerzkranker Patienten (Qualitätssiche-

rungsvereinbarung Schmerztherapie) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V, 

• Fachärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunkt, 

• Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Angiologie, 

• Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Endokrinologie, 

• Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie, 

• Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie, 

• Fachärzte für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Nephrologie 



• Vertragsärzte, die über eine Genehmigung zur Durchführung von Blutreini-

gungsverfahren gemäß § 135 Abs. 2 SGB V verfügen, 

• Fachärzte für Neurologie, 

• Fachärzte für Nervenheilkunde, 

• Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie, 

• Fachärzte für Neurochirurgie 

• Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und 

• Fachärzte für Urologie.“ 

 

2. Im Anhang 2 Abschnitt 1 Satz 3 werden in der Aufzählung zwei neue Punkte „Oviva 

Direkt Bluthochdruck“ und „INKA“ angefügt. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 01.04.2026 in Kraft. 

 

Berlin, den 05.03.2026 
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GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 


